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Spenden kommen umgehend und 

vollständig dem Zweck der Stiftung zu 

Gute.

Zustiftungen erhöhen das Stiftungs-

vermögen. Durch die Erträge dieses 

Vermögens ist die Arbeit des Licht-

brücke e.V. langfristig gesichert.

Mit einem Stiftungsdarlehen stellen 

Sie der Stiftung Lichtbrücke einen Be-

trag als Darlehen zur Verfügung. Das 

Kapital wird mündelsicher angelegt und 

eine Bankbürgschaft ausgestellt. Die 

Erträge fl ießen der Stiftung zu.

Zuwendungen an die Stiftung Lichtbrü-

cke können auch in einem Testament 

oder Erbvertrag verfügt werden.

Einmalige Spenden können pro 

Jahr bis zu 20% des Gesamtbetrags 

der Einkünfte als Sonderausgaben 

in Abzug gebracht werden.

Zustiftungen können bis zu 1 Mil-

lion Euro als Sonderausgabe in 

voller Höhe geltend gemacht wer-

den. Auf Wunsch ist eine Verteilung 

der Sonderausgaben auf bis zu 10 

Jahre möglich.

Als Geber eines Stiftungsdarle-

hens bleiben Sie Eigentümer des 

hingegebenen Vermögens. Ledig-

lich die Zinsen fl ießen der Stiftung, 

ohne Einbehalt der Abgeltungssteu-

er, zu. Zur individuellen Betrachtung 

ist eine persönliche Steuerberatung 

dringend empfohlen.

Die Aktivitäten des Lichtbrücke e.V. 

werden durch die Erträge aus dem Stif-

tungsvermögen unterstützt. Die Licht-

brücke ist seit 1973 in der Bekämpfung 

der unmenschlichen Armut in Bangla-

desh tätig (seit 1983 als e.V.). Die Orga-

nisation hat ein christliches Fundament 

und arbeitet überparteilich und über-

konfessionell. Der Lichtbrücke e.V. ist 

als gemeinnützig anerkannt und erhält 

seit 2002 das DZI-Spendensiegel.

Die Stiftung Lichtbrücke unterstützt 

aus den Erträgen ihres Vermögens 

die Arbeit des Lichtbrücke e.V.. 

Dazu ist die Stiftung darauf ange-

wiesen, einen eigenen Kapitalstock 

aufzubauen oder Vermögen zeit-

weise zur Verfügung gestellt zu 

bekommen. Im Gegensatz zu Spen-

den, die unmittelbar dem Zweck der 

Stiftung dienen, führt die Erhöhung 

des Stiftungskapitals  zu einer nach-

haltigen Sicherung der Arbeit des 

Lichtbrücke e.V.


